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§ 1 Einleitung und Gang der Untersuchung

„Mit einem guten Gesetz ist es wie mit einer guten Frau, von beiden spricht man
nicht.“1 Vom deutschen Steuerrecht wird in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
dagegen viel gesprochen. Es ist in einem Maße pausenloser Veränderung aus-
gesetzt, wie dies nur in wenigen anderen Rechtsgebieten der Fall ist. Dadurch ist
inzwischen ein Rechtszustand erreicht worden, der ein systematisch durchdachtes
Konzept nur noch in Ansätzen erkennen lässt. Die so erzeugten rechtlichen
Schwierigkeiten und der im Eifer gesetzgeberischer Aktivität abhanden gekom-
mene Überblick über das Recht haben zu der Unsicherheit geführt, mit der steuer-
liche Sachverhalte und Rechtsfragen gegenwärtig behaftet sind.

Steuerrecht liegt im Schnittpunkt zahlloser politischer Interessen. Es dient nicht
nur der Deckung des staatlichen Finanzbedarfs, sondern auch der Schaffung von
Verhaltensanreizen in Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik. Die Erfahrung
zeigt, dass steuerrechtliche Veränderungen nicht selten durch geschickt vorgetra-
gene Anliegen einzelner Interessengruppen angestoßen werden. Die Folgen für die
Akzeptanz steuerlicher Belastung werden dabei oft nicht genügend berücksichtigt.
Wer das Gefühl hat, vom Staat ungerecht behandelt zu werden, wird auch für sich
selbst „Steuersparmodelle“ auffinden wollen. Die Suche der Steuerpflichtigen nach
Umgehungsmöglichkeiten fordert weitere „Abwehrgesetze“ heraus, die wiederum
das Steuerrecht mit zusätzlichen Vorschriften anreichern. Ist schließlich der Punkt
erreicht, wo allen Beteiligten der Reformbedarf offenbar wird, lässt sich mit klei-
neren Korrekturen nicht mehr viel bewirken.

Steuervereinfachung ist eine Forderung der Zeit; der vornehmste Weg dazu ist
Systematisierung. Systematisierung bedeutet Regelhaftigkeit. Ohne die Trennung
von lieb gewonnenen, aber ungerechtfertigten Annehmlichkeiten ist ein einfaches
und gerechtes Steuersystem nicht zu haben – Qualität hat eben ihren Preis. Das
erfordert eine Synthese von Steuerpolitik und Steuerwissenschaft. Der Wissen-
schaft kommt die Aufgabe zu, systematischen Anspruch im Steuerrecht und Wege
zu dessen Verwirklichung aufzuzeigen. Die praktische Umsetzung ist dann Sache
der Politik, die sich dabei wieder verstärkt auf das langfristige gesamtstaatliche
Wohl konzentrieren muss. Wer eine systematische Ordnung des Steuerrechts an-
strebt, kann nicht „everybody’s darling“ sein – und wird dies auch nicht ernsthaft
wollen.

Auf dem Weg zur Systematisierung des Steuerrechts sind schon große Schritte
zurückgelegt worden. Wer die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem

2*
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Stand vor fünfzig oder hundert Jahren vergleicht, wird dies schnell bemerken. Das
hat die Existenzberechtigung der Steuerwissenschaft jedoch nicht geschmälert. Die
Steuerwissenschaft ist weit davon entfernt, sich selbst überflüssig zu machen. Sie
muss fortwährend das neu Geschaffene auf seine Systemkonformität untersuchen
und beurteilen. Diese Arbeit geht in absehbarer Zeit nicht aus.

Markstein der steuerlichen Entwicklung des Jahres 2000 war die Unternehmens-
steuerreform. Sie brachte einen Paradigmenwechsel bei der Besteuerung von Kapi-
talgesellschaftsgewinnen und war politisch sehr umstritten. Die erforderliche Zu-
stimmung im Bundesrat konnte nur durch schwierige Verhandlungen mit den Re-
gierungen einzelner Bundesländer sichergestellt werden. Das seit 1977 geltende
Anrechnungsverfahren wurde aufgegeben, dessen Ablösung überaus kontrovers
beurteilt. Umso bedeutsamer ist eine Einordnung der Besteuerung des Anteilseig-
ners einer Kapitalgesellschaft in den Kontext der Einkommensbesteuerung und
deren systematische Beurteilung. In den Blick genommen wird die Regelung des
§ 3 c Abs. 2 EStG, die als Gegenstück zur hälftigen Steuerfreistellung von Betei-
ligungserträgen eine hälftige Abzugsbeschränkung vorsieht. Ein Verständnis dieser
Norm ist nur im Zusammenhang mit der Besteuerung des Anteilseigners möglich,
die ihrerseits durch eine Wechselbeziehung mit der Ertragsbesteuerung der Kapi-
talgesellschaft verbunden ist: Die Gesellschaft kehrt ihr Ergebnis an den Anteils-
eigner aus, solange dieses nicht vorläufig in der Gesellschaft verbleibt; der Anteils-
eigner bezieht seine Einkünfte von der Gesellschaft. Die Rechtfertigung der Be-
steuerung körperschaftlich erzielter Gewinne auf der Ebene der Gesellschaft kann
daher nicht ausgeblendet werden. Auch sie wird bei einer Untersuchung der Be-
steuerung des Anteilseigners in ihren Grundzügen einzubeziehen sein.

Damit ist die Gliederung der Arbeit vorgegeben. Sie enthält in ihrem ersten Teil
einen Überblick über die Geschichte der Körperschaftsbesteuerung und der Be-
steuerung von Kapitalgesellschaftsgewinnen beim Anteilseigner. Der zweite Teil
befasst sich mit der Rechtfertigung der Körperschaftsteuer. Von Bedeutung ist die
Besteuerungsmaxime, an der die Ertragsbesteuerung ausgerichtet werden sollte,
wenn Ziel die systematisch richtige Besteuerung von Kapitalgesellschaftsgewinnen
ist. Welche Maßstäbe sich für die Besteuerung des Anteilseigners aus dem Verfas-
sungsrecht ergeben, führt in den dritten Teil, der sich zunächst mit der Frage be-
fasst, inwieweit der einzelne Anteilseigner die Einhaltung von Besteuerungs-
schranken verlangen kann. Die Grundrechte als Abwehrrechte gegen den Staat be-
schränken dessen Gestaltungsfreiheit und ermöglichen es, ihn zu verpflichten, die
Steuerrechtsordnung an den verfassungsrechtlichen Vorgaben auszurichten. Glei-
ches gilt für die Grundfreiheiten des EG-Vertrags, deren Bedeutung auch im Steu-
errecht in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Diese Erkenntnisse bilden
anschließend die Grundlage für die Festlegung des rechtlichen Rahmens für die
Besteuerung des Anteilseigners. Daran wird im vierten Teil die Abzugsbeschrän-
kung des § 3 c Abs. 2 EStG gemessen.
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1. Teil

Zur Geschichte der Ertragsbesteuerung
von Kapitalgesellschaften und Anteilseignern

§ 2 Die Körperschaftsbesteuerung in Deutschland –
ein geschichtlicher Abriss

Die Körperschaftsteuer hat in Deutschland eine lange Tradition. Die Geschichte
der Besteuerung von Kapitalgesellschaften lässt sich bis weit in das 19. Jahrhun-
dert zurückverfolgen. In der Zeit von den Anfängen der Körperschaftsbesteuerung
bis zu ihrer gegenwärtigen Form war diese einer Entwicklung unterworfen, die
sich in drei Phasen einteilen lässt. Die ersten Schritte auf dem Feld der Körper-
schaftsteuer stammen aus der deutschen Gründerzeit, denen in der Weimarer
Republik ein Entwicklungsschub folgte. Daran angeschlossen hat sich die Aus-
gestaltung der Körperschaftsbesteuerung in der Nachkriegszeit.

I. Gründerzeit

Mit der Einführung der Möglichkeit, sich mit anderen in einer neuen Rechtsper-
son zur Verfolgung eigener Zwecke zusammenzuschließen, begann sich die Frage
nach der Körperschaftsbesteuerung erstmals zu stellen. Das Allgemeine Deutsche
Handelsgesetzbuch von 1861 schuf die rechtlichen Voraussetzungen zur Gründung
einer Aktiengesellschaft und wurde in der Folgezeit von nahezu allen wichtigen
Ländern, 1869 vom Norddeutschen Bund und 1871 vom Deutschen Reich als eige-
nes Gesetz übernommen. Dem folgte 1892 die Einführung der GmbH als weitere
Form der Kapitalgesellschaft insbesondere für kleinere Unternehmen.2 Die deut-
schen Gliedstaaten, denen in der Zeit des Kaiserreichs auch die Steuergesetz-
gebungskompetenz zukam, standen vor der Herausforderung, auf die neue Situa-
tion zu reagieren. So sah das Sächsische Einkommensteuergesetz vom 22. 12. 1874
in § 4 die Einkommensbesteuerung juristischer Personen vor. Schon damals wurde
es für notwendig erachtet, dass auch Teilnehmer am Wirtschaftsverkehr, die sich
nicht unmittelbar auf natürliche Personen zurückführen lassen, einen Beitrag zur
Finanzierung der staatlichen Aufgaben leisten. Die Besteuerung fand in Form einer

2 Vgl. Wiedemann, Gesellschaftsrecht I, S. 25 ff.


